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 Veröffentlicht am 24.10.2007

Index

10/07 Verwaltungsgerichtshof

41/01 Sicherheitsrecht

Norm

SPG 1991 §16 Abs2;

SPG 1991 §65 Abs1;

VwGG §42 Abs2 Z1;

Rechtssatz

Vor dem Hintergrund des - bei der De9nition des gefährlichen Angri:es auf Vorsatztaten abstellenden - § 16 Abs. 2 SPG

1991 ist aus einer Verurteilung wegen eines Fahrlässigkeitsdeliktes für die Prognose über die Erforderlichkeit einer

erkennungsdienstlichen Behandlung nichts zu gewinnen.

Schlagworte

Besondere Rechtsgebiete
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